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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Zircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

58. JAHRGANG

NUMMER 4 19. FEBRUAR 1965

Steuererklarung 1965

A. Ohne besondern Nachweis kénnen als abzugsberech-
tigte Berufsauslagen geltend gemacht werden:

1. Fiir Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstitte:

a) Bei stindiger Beniitzung 6ffent-
licher Verkehrsmittel (Bahn,
Schiff, Strassenbahn, Autobus)

Bei Beniitzung der Verkehrs-
betriebe der Stidte Ziirich und
Winterthur betragen die Abziige:

die notwendigen
Abonnements-
kosten

— bei tiglich zweimaliger

Beniitzung im Jahr Fr. 200.—
— bei tdglich viermaliger
Beniitzung im Jahr Fr. 300.—

b) bei stindiger Beniitzung eines
eigenen Fahrrades

c) bei stindiger Beniitzung eines
eigenen Fahrrades mit Hilfsmotor,
Motorrollers oder Motorrades

d) bei stindiger Beniitzung eines
eigenen Autos:

im Jahr Fr. 150.—

im Jahr Fr. 250.—

— im Regelfall die Kosten des
offentlichen
Verkehrsmittels
— ausnahmsweise, wenn ein
offentliches Verkehrsmittel
nicht besteht oder der
Pflichtige aus besondern
Griinden auf die Beniitzung
eines Autos angewiesen ist 25 Rp. pro
Fahrtkilometer

2. Fiir Mehrkosten der Verkistigung:

Bei auswirtiger Verk6stigung, sofern
die Dauer der Arbeitspause die Heim-

kehr nicht erméglicht pro Arbeitstag

Fr.2.20

3. Fiir iibrige Berufsauslagen: Abzug im Jahr:
a) Kindergirtnerinnen Fr. 500.—
b) Arbeitslehrerinnen Fr. 500.—
¢) Haushaltungslehrerinnen Fr. 600.—
d) Primarlehrer Fr. 700.—
e) Sekundarlehrer, Reallehrer und

Lehrer an der Oberschule Fr. 800.—
f) Gewerbelehrer Fr. 900.—
g) Mittelschullehrer Fr. 1200.—

Die aus behordlicher Zuteilung von Nebenaufgaben
(zum Beispiel Bekleidung von Hausimtern, Erteilung
von Fremdsprachunterricht an III. Sekundarklassen,
Leitung des Erginzungsturnens sowie von Handfertig-
keitskursen) entstehenden Auslagen sind in diesen Ab-
ziigen bereits berticksichtigt.

Nebenamtlich titige Lehrer und Lehrerinnen konnen
ohne besondern Nachweis 10 °/o der Besoldung hoch-
stens jedoch die vorstehenden Ansitze, geltend machen.

(13)

Wir erinnern die teilweise an der Gewerbeschule be-
schiftigten Lehrkrifte daran, dass der ohne besondern
Nachweis zuldssige Pauschalabzug fiir Berufsauslagen
im Zusammenhang mit diesem Nebenerwerb 10 °/o der
Besoldung aus dieser Titigkeit, hochstens aber Fr. 900.—,
betragen darf.

4. Fiir Auslagen infolge einer Nebenbeschiftigung,
die nicht unter die oben erwiihnten «Nebenaufgaben»
fillt, diirfen 20°0 der Einkiinfte aus dieser Neben-
beschiftigung, hochstens aber Fr. 1000.—, in Abzug ge-
bracht werden.

B. Grissere Abziige fiir Berufsauslagen

Macht ein Steuerpflichtiger geltend, dass die festgesetz-
ten Pauschalabziige nicht ‘ausreichen, so hat er seine
Berufsauslagen im vollen Umfang nachzuweisen.

In den Pauschalbetrigen fiir Primarlehrer und Lehrer
an der Oberstufe sind eingeschlossen: Ausgaben fiir Be-
rufsliteratur, fiir Anschaffung von personlichem An-
schauungsmaterial, fiir Besuch von Synode und Kapiteln
und fiir Berufskleider, ausserdem ein Teil der Auslagen
fiir Miete, Beleuchtung, Heizung und Reinigung eines
Arbeitszimmers.

C. Sind beide Ehegatten erwerbstitig,

so werden die Abziige fiir die Berufsauslagen bei der
Staats- und Gemeindesteuer fiir jeden Ehegatten nach
Massgabe seiner Beschiftigung berechnet.

Im iibrigen (Wehrsteuer) verweisen wir auf die Weg-
leitung zur Steuererkldrung.

D. Dienstaltersgeschenke

a) Staatssteuer:

Dienstaltersgeschenke, die nach mindestens 20jdhriger
Dauer eines Arbeitsverhiltnisses ausgerichtet werden,
sind nur in dem Umfang steuerbar, in dem sie zusam-
mengerechnet Fr. 3000.— iibersteigen.

b) Eidg. Wehrsteuer:

Dienstaltersgeschenke sind ohne Beschriankung zu ver-

steuern.
Fiir den Vorstand des ZKLV
Der Aktuar: F. Seiler

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

Jahresbericht 1964

I. MITGLIEDERBESTAND
31. Dezember 1964
(In Klammern: Bestand 31. Dezember 1963)

Zahlende Zu- oder
Sektion Mitglieder Pensionierte Total Abnahme
Ziirich 1089 (1065) 341 (335) 1430 (1400) + 30
Affoltern 74 ( 66) 19 ( 17) 93 ( 88)  + .10
Horgen 247 (1 235) 59 (53) 306 ( 288) + 18
Meilen 218 ( 208) 48 ( 47) 266 ( 255) + 11
Hinwil 220 (213) 43 (45) 263 (258) + 5
Uster 125 (1135) 22 (20) 148 (155) — 7
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Pfiffikon 114 ( 1 94) 19 (19) 133 (113) -+ 20
‘Winterthur 399 ( 374) 106 (103) 505 ( 477) + 28
Andelfingen 82 ( 8) 19(16) 101 ( 98 + 3
Biilach 223 (1204) 28 (25) 251 (229) + 22
Dielsdorf 114 ( 1 92) 19 (17) 133 (109) + 24
Total 2906 (2768) 723 (697) 3629 (3465) + 164
Beitragsfreie Mitglieder
(Studium, Ausland, Krankheit, Vikare) 216 ( 278) — 62
Pendente Fille 71( 21) + 50
3916 (3764) + 152

Todesfille: 22 Austritte: 174 Neueintritte: 348

Im Berichtsjahr ist die Zahl der Mitglieder um 152
auf 3916 gestiegen. Durch 138 Neueintritte bei den
Aktiven hat sich deren Anzahl besonders stark erhoht.
Die Gruppe der Pensionierten hat um 26 zugenommen.

Die Zahl der Austritte (174) scheint erschreckend
hoch zu sein; sie betrigt tatsiichlich aber nur 92, da
82 beitragsfreie Mitglieder, welche seit fiinf Jahren
nicht mehr im Schuldienst gestanden haben und auch
nicht mehr zuriickkehren werden, aus der Bestandes-
tabelle herausgezogen wurden. Daher ist die Zahl der
beitragsfreien Mitglieder um 62 gesunken und betrigt
mit 216 noch knapp 6 Prozent der zahlenden Mitglieder.
Von den verbleibenden 92 Austritten erfolgten die mei-
sten ebenfalls wegen Aufgabe des Berufes. Einige Kol-
leginnen und Kollegen haben im Zeichen der Konjunk-
turddmpfung gleich den Beitrag fiir den ZKLV gestri-
chen und den Austritt erklirt. Die Vorteile, die ihnen
durch die Tétigkeit des Vereins zufallen, geniessen sie
ja trotzdem. Andere Kollegen waren enttiuscht, weil
ihre hochgespannten Erwartungen durch die Behorden
nicht erfiillt worden waren. Siindenbock: ZKLV; Aus-
tritt erfolgte umgehend.

Erfreulicherweise sieht aber der grosste Teil der Leh-
rerschaft ein, wie wichtig eine starke, freie Lehrer-
organisation ist. Dies beweist die starke Zunahme der
Neueintritte (348 gegeniiber 280 im Vorjahr). Die 300er
Grenze wurde seit Bestehen des ZKLV noch nie er-
reicht. Zwei Drittel dieser neuen Mitglieder wurden in
den einzelnen Bezirken geworben. Damit hat sich er-
neut gezeigt, dass die persénliche Werbung den besten
Erfolg bringt.

Die Zahl der Lehrstellen im Kanton nimmt immer
noch zu, so dass auch in Zukunft der Werbung fiir den
ZKLV keine Grenzen gesetzt sind. R. Lampert

II. VORSTANDE DER SEKTIONEN UND
DELEGIERTE
1. Das vollstindige Verzeichnis erschien im «Pidagogi-
schen Beobachter» Nr. 12 vom 10. August 1962. Fiir die
Mutationen in den Jahren 1962 und 1963 wird auf
Nr.5 vom 1. Miirz 1963 und Nr. 4 vom 13. Mirz 1964
verwiesen.
2. An Mutationen sind im Verlaufe des Jahres 1964
eingetreten:
Sektion Meilen

Aktuar: Riicktritt von Bumn, Herbert;
Wahl von Riiegg, Max, SL, Berglistr. 5, 8703 Erlenbach.

Sektion Uster

Prisident: Riicktritt von Glarner, Walter;

Wahl von Walter, Gustav, RL, Feldhofstr. 28, 8600 Dii-
bendorf.

Sektion Biilach
Delegierte: Wahl von Denzler, Albert, PL, Widenstr. 13,
8302 Kloten.
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Sektion Dielsdorf

Quiistor: Riicktritt von ‘Guggenbiihl, Heinrich;

Wahl von Emi, Kurt, RL, Stationsstr. 2, 8105 Regens-
dorf. FS

III. DELEGIERTENVERSAMMLUNG (DV)

Die ordentliche Delegiertenversammlung vom 20. Juni
hatte sich vor allem mit den statutarischen Geschiiften,
der bevorstehenden Besoldungsrevision und dem Ab-
schluss der Aktion Loka Niketan zu befassen.

90 Delegierte wurden orientiert iiber den Verlauf der
Bestitigungswahlen, die Erledigung eines Falles von
Korperstrafe, die Beanstandung eines Visitationsberich-
tes, iiber die Arbeit der Kommission zur Ueberpriifung
des Anschlusses der Mittelschulen an die Sekundar-
schule, iiber die Beurlaubung und Weiterbildung der
Volksschullehrer, iiber die Belastung der Schulkinder
und die Vorarbeiten fiir die Begutachtung der neuen
Verordnung iiber das Absenzenwesen. Die Delegierten
genehmigten ohne Diskussion den Jahresbericht, die
Jahresrechnung und den Voranschlag. Als Ersatz fiir
den auf Ende des Vorjahres zuriickgetretenen Kollegen
Karl Gehring wurde das Vorstandsmitglied Eugen
Ernst, Sekundarlehrer in Wald, in den Zentralvorstand
des Schweiz. Lehrervereins vorgeschlagen. Als Dele-
gierte in den SLV wurden Konrad Angele, Horgen,
Fritz Seiler, Ziirich, und Karl Mider, Ziirich, neu ge-
wihlt. Kollege Ernst Schneider wurde als Rechnungs-
revisor im KZVF bestimmt, und anstelle von Dr. Paul
Frey Heinrich Walther, Gossau, als Delegierter der Leh-
rerkrankenkasse gewihlt.

Die Orientierung iiber die Besoldungsrevision und die
anschliessende Diskussion ergaben die weitgehende Zu-
stimmung zu den Absichten des Vorstandes. Fiir all-
fillige Aktionen im Zusammenhang mit der Realisie-
rung der Lohnbegehren bewilligten die Delegierten ein-
stimmig einen Kredit von Fr.16 000.— zu Lasten des
Fonds fiir ausserordentliche gewerkschaftliche Auf-
gaben.

Die Aktion Loka Niketan der Weltkampagne gegen
den Hunger hatte dank des eifrigen Einsatzes vieler
Kolleginnen und Kollegen zu Stadt und Land den iiber-
aus erfreulichen Betrag von Fr. 227 892.76 ergeben. Die
Delegiertenversammlung hatte iiber dessen Verwendung
zu beschliessen. Fr. 200 000.— sind fiir den Bau eines
Sekundarschulhauses, der Rest als Beitrag fiir ein Schii-
lerwohnheim zu verwenden. Mit der Vorfithrung eines
instruktiven Filmes der Schweizer Auslandhilfe fand die
Aktion ihren wiirdigen Abschluss. — (PB 1964, Nr.7,
Seite 25, Nr. 8, Seite 29, Nr. 12, Seiten 45 bis 47.)

1IV. GENERALVERSAMMLUNG (GV)
Keine.

V. PRASIDENTEN- UND QUASTOREN-
KONFERENZEN (PK)

Die Prisidenten der Bezirkssektionen wurden nur zwei-
mal, die Quiistoren einmal zu Konferenzen mit dem
Kantonalvorstand zusammengerufen.

Die 1. Prisidentenkonferenz vom 29.Mai hatte vor
allem die Geschifte der ordentlichen Delegiertenver-
sammlung vorzubereiten und nahm Kenntnis von den
diesbeziiglichen Antridgen des Vorstandes. Ausserdem
konnten die Prisidenten orientiert werden iiber die
Titigkeit der eingesetzten Kommissionen, die Hand-
habung der Neuregelung der Treueprimien, die Um-
rechnung von Vikariatsdienst in Dienstjahre, die Hand-
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habung der Rubrik «Bemerkungen» im Zeugnis, die
Entschidigung iiber Fremdsprachunterricht bei Ab-
wesenheit im Militirdienst und die Erfahrungen mit der
Uebertrittsordnung. Zu dem durch die Schulkapitel be-
gutachteten Sonderklassenreglement ist eine stark ge-
anderte neue Vorlage zur Diskussion gestellt worden.
Weitere Mitteilungen betrafen die Verordnung iiber das
Absenzenwesen, eine Umfrage iiber Schule und Berufs-
beratung, Rechtsberatungsfille und einen Unter-
stiitzungsfall. Sodann wurde der Mitgliederwerbung
volle Aufmerksamkeit geschenkt und eine Umfrage iiber
Dienstaltersgeschenke und fakultativen Unterricht in
Aussicht genommen.

(PB Nr. 10, Seite 37.)

Die 2. Priisidentenkonferenz vom 23. Oktober befasste
sich vornehmlich mit der Besoldungsrevision, der Revi-
sion der BVK-Statuten und der Mitgliederwerbung. Die
Prisidenten wurden eingehend orientiert iiber die Ein-
zelheiten der strukturellen Besoldungsrevision, die Ver-
gleiche mit andern Lohnempfingern, die Lohnbewegun-
gen seit 1939 und die in den einzelnen Gemeinden vor-
zunehmenden Schritte, um auch die Neuregelung der
Gemeindezulagen innert niitzlicher Frist durchfiihren
zu konnen. Es ist begreiflich, dass Kritik geiibt wurde
an der verspiiteten Verabschiedung der Lehrerbesoldun-
gen im Kantonsrat; den Gemeinden blieb sehr wenig
Zeit fiir ihre Entscheide, was die Riickwirkung gefdhr-
dete. Die vorgesehene Statutenrevision der BVK fand
auch die Zustimmung der Prisidenten. Neu ist die Frage
der Vorverlegung des Pensionierungsalters der Lehrerin
aufgeworfen worden, was aber genaues Studium der
moglichen Auswirkungen verlangt. Auch die Zuteilung
zur Sparversicherung wird unterschiedlich beurteilt.
Fiir die Werbung neuer Mitglieder ist der Zeitpunkt
giinstig, kann doch auf recht beachtliche Erfolge der
Vereinstitigkeit hingewiesen werden.

(PB Nr. 15, Seite 58.)

Die Qudstorenkonferenz vom 25. September war vor
allem der Mitgliederwerbung gewidmet. Der gegen-
seitige Gedankenaustausch zeigte die verschiedenen
Mboglichkeiten auf und vermittelte wertvolle Anregun-
gen. Mit Nichtmitgliederlisten sollen jene Kolleginnen
und Kollegen erfasst werden, die seitab stehen, vom Er-
reichten aber doch profitieren.

Sektionsversammlungen

Die Anregung, zu Sektionsversammlungen Mitglieder
des Kantonalvorstandes einzuladen und sie fiir Referate
einzusetzen, hat sich als sehr wertvoll erwiesen und
sollte noch mehr benutzt werden.

VI. KANTONALVORSTAND (KV)

Wiederum hatte der Kantonalvorstand im - Berichts-
jahr eine recht umfangreiche Arbeitslast zu bewil-
tigen. Von den Vorjahren waren 51 pendente Ge-
schifte zu iibernehmen, von denen 38 im Laufe
des Jahres erledigt werden konnten, 13 bleiben
weiterhin in der Diskussion. Neu kamen 73 Ge-
schifte hinzu, von denen 55 als erledigt abgeschrie-
ben werden konnten, so dass 31 weiter zu behandeln
sind. Im Zusammenhang mit der Besoldungsrevision
wurden auch die Entschidigungen an die Vorstands-
mitglieder und die Sekretirin sowie die Sitzungsgelder
im gleichen Ausmass erhoht. In 38 Vorstandssitzungen
(Vorjahr ebenfalls 38) und in einer Reihe von Konferen-
zen konnten die anfallenden Probleme dank der guten
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Zusammenarbeit und bei unveriinderter Arbeitsauftei-
lung fristgerecht erledigt werden. H.K.

Schweizerische Lehrerkrankenkasse

MITTEILUNG
an unsere Mitglieder im Kanton Ziirich

Am 31. Dezember 1964 ist der Tarifvertrag mit der
Aerztegesellschaft des Kantons Ziirich abgelaufen. In
den Verhandlungen iiber eine Vertragserneuerung er-
klirten wir uns mit einer weitgehenden Tariferhthung
einverstanden unter der Bedingung, dass unsere Kasse
wie bis anhin dem Arzt gegeniiber Honorarschuldner
sei. Dazu konnte sich die Aerztegesellschaft leider nicht
verstehen, weil sie sich allen Krankenkassen gegeniiber
auf die grundsitzliche Forderung festgelegt hat, dass
der Arzt dem Patienten Rechnung stellt.

Diese Regelung ist im revidierten Bundesgesetz iiber
die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) fiir den
vertragslosen Zustand vorgesehen. Das neue Gesetz
ldsst es aber durchaus zu, dass in Vertriigen zwischen
Kassen und Aerzten an dem einfachen und bewihrten
Verfahren festgehalten wird, wonach der Arzt auf dem
Krankenschein der Kasse Rechnung stellt.

Nachdem die Aerztegesellschaft unser Anerbieten zu-
riickgewiesen hat, miissen wir uns damit abfinden, dass
das Mitglied vom Arzt die Rechnung erhilt und her-
nach bei der Kasse seinen Riickerstattungsanspruch an-
zumelden hat, was zweifellos mit vermehrten Umtrie-
ben fiir Mitglied und Kassenverwaltung verbunden ist.
Angesichts der hieraus zu erwartenden Verteuerung der
Kassenverwaltung konnte der Vorstand sein Tarif-
angebot nicht mehr aufrechterhalten.

Im vertragslosen Zustand hat sich der Arzt bei der
Rechnungsstellung an Patienten, die sich als Kassen-
mitglieder ausweisen, an den vom Regierungsrat mit
Wirkung ab 1. Januar 1965 erlassenen Rahmentarif zu
halten. Fiir Kassenmitglieder in «sehr guten wirtschaft-
lichen Verhiltnissen» erfolgt die Rechnungsstellung
nach einem besondern Privattarif.

Um unter den veridnderten Verhiltnissen die ge-
regelte Durchfithrung der Krankenversicherung zu er-
moglichen, sind unsere Mitglieder gebeten, in ihrem
eigenen Interesse die nachstehenden Weisungen zu be-
achten.

1. Das Kassenmitglied hat, wie bisher, vor Beginn der
drztlichen Behandlung einen Krankenschein zu be-
ziehen. Es benétigt ihn als Ausweis gegeniiber dem Arzt
und fiir die Abgabe des Apothekerscheins beim Bezug
von Medikamenten aus einer Apotheke.

2. Der Arzt ist gesetzlich verpflichtet, dem Kassen-
mitglied auf der Arztrechnung oder im Krankenschein
alle Angaben zu machen, die fiir die Festsetzung der
Kassenleistung notig sind. Dazu gehort eine detaillierte
Aufstellung iiber die drztlichen Leistungen und die ver-
abfolgten Arzneien.

3. Der Arzt ist berechtigt, die Diagnose nur dem Ver-
trauensarzt der Kasse bekanntzugeben. In der Regel
wird der Arzt aber auch den Patienten iiber die Natur
seiner Krankheit aufkliren.

4. Ein Arzt, der grundsitzlich auf die Krankenkassen-
praxis verzichtet, hat dies dem Patienten vor Beginn
der Behandlung mitzuteilen.

An die in einem solchen Fall ausgestellten Privat-
rechnungen vergiitet die Kasse dem Mitglied die #rzt-
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lichen Leistungen nach dem Dbereits erwihnten
Rahmentarif. Zu diesem Zwecke hat der Arzt auf der
Privatrechnung die fiir die Berechnung der Kassen-
leistung erforderlichen Angaben zu machen.

5. Nach Abschluss der Behandlung sind die Arzi-
rechnungen zusammen mit dem Krankenschein der
Kassenverwaltung einzureichen. Die Kasse vergiitet
darauthin dem Mitglied die gesetzlichen und statutari-
schen Leistungen.

Wir danken allen Mitgliedern, die uns durch die
Beachtung dieser Weisungen die Erledigung der Ver-
sicherungsfille erleichtern.

Mit freundlichen Griissen
Der Vorstand der Schweiz. Lehrerkankenkasse

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

AUS DEN VORSTANDSSITZUNGEN

80. Sitzung, 22. Oktober 1964, Ziirich
(Fortsetzung)

Seit dem ersten Januar sind dem ZKLV 282 Kollegin-
nen und Kollegen neu beigetreten.

Das Pestalozzianum beabsichtigt, auch ausserhalb der
Stadt Ziirich Weiterbildungskurse fiir Lehrer zu veran-
stalten.

Der Bauer, welcher sich gegeniiber Schiilern und
auch Lehrerinnen zu Tétlichkeiten hatte hinreissen
lassen (27. Sitzung), hat sein Bedauern ausgedriickt und
die entstandenen Anwaltskosten bezahlt.

Der Prisident bespricht zusammen mit unserem
Rechtsberater und einem verunfallten Kollegen die Lage
des letzteren. Es geht um die Anmeldung eines Invali-
ditditsanspruches.

Ein Kollege, dessen Studiendarlehen in empfehlen-
dem Sinne an den SLV weitergeleitet wurde, wird auf die
Moglichkeit von Stipendien hingewiesen.

81. Sitzung, 29. Oktober 1964, Ziirich

Der Synodalvorstand wird sich mit dem 4.Sekundar-
schuljahr zu befassen haben. Die Gemeinden kénnen
mit Bewilligung des Erziehungsrates jetzt schon vier
Jahre dauemde Sekundarschulen fiihren.

Der Forderung der Primarlehrer, sich ihrer spexziellen
Probleme in vermehrtem Masse anzunehmen, kann
stattgegeben werden, sobald der Kommissionsbericht
iiber die Mittelstufenprobleme und die Vorlage iiber die
Ausbildung der Primarlehrer vorliegt.

Das Gesuch um ein Studiendarlehen wird in befiir-
wortendem Sinn an den SLV weitergeleitet.

Der Kantonsrat hat die Revision der BVK-Statuten
genehmigt. Mit einer kleinen Ausnahme entspricht sie
der im PB Nr. 14/1964 gegebenen Darstellung,

32. Sitzung, 5. November 1964, Ziirich

Der neue Lehrplan der Primarschule soll im Frithjahr
1965 zur Begutachtung kommen.

Verschiedene Gemeinden haben die maximale Ge-
meindezulage riickwirkend auf den 1.Januar 1964 be-
schlossen.

Im Kanton Bern, wo, dhnlich wie frither im Kanton
Zirich, Lohninderungen bei der Lehrerschaft durch
Volksabstimmung festgelegt werden miissen, soll diese

Kompetenz jetzt an den Grossen Rat abgetreten werden.
Ausserdem soll auch ein zweites Lohnmaximum ge-
schaffen werden. Diese Vorlagen unterliegen aber noch
der Zustimmung des Souverins.

Die Delegiertenversammlung des Aargauischen Leh-
rervereins hat einer Arbeitsplatzbewertung der Lehrer-
schaft zugestimmt.

Der Prisident des ZKLV wird sich mit den Schul-
prisidenten zweier Gemeinden des Bezirkes Ziirich in
Verbindung setzen, um Auskunft iiber den Stand der
Besoldungsrevision zu erhalten.

Der Prisident und ein weiteres Mitglied des Kanto-
nalvorstandes nehmen an der Versammlung der Land-
gemeinden der Bezirkssektion Ziirich des ZKLV teil.

33. Sitzung, 12. November 1964, Ziirich

Ein Austritt aus der III. Klasse der Sekundarschule ist
nur dann gestattet, wenn sich der Schiiler dadurch eine
ganz einmalige, nicht mehr wiederkehrende Ausbil-
dungsgelegenheit sichern kann.

Der neue Entwurf zum Lehrplan der Primarschule,
der auf der Arbeit der Kommission Stapfer beruht, ist zu
einem vorldufigen Abschluss gebracht worden. Die Stu-
fenkonferenzen werden dazu noch Stellung zu nehmen

haben.

34. Sitzung, 19. November 1964, Ziirich

Nun liegt auch der Entwurf zu einem neuen Lehrplan
der Sekundarschule vor.

Der Kantonalvorstand bespricht mit einer Delegation
von Lehmmittelverfassern den neuen Mustervertrag
(Lehrmittel-Urheberrechtsvertrag).

35. Sitzung, 26. November 1964, Ziirich

Ein Sektionsprisident erkundigt sich nach den kantona-
len Vorschriften iiber die Fiirsorge bei Krankheit und
Unfall. Es besteht keine eigentliche staatliche Unfall-
versicherung, doch kann die Staatskasse die Heilungs-
kosten bei Betriebsunfall subsidiir iibernehmen. Am
besten ist die Frage in jenen Gemeinden geldst, die
eine Taggeldversicherung fiir die Zeit nach dem 180.
Tage der Arbeitsunfihigkeit abgeschlossen und die
Versicherung auch auf Nichtbetriebsunfille ausgedehnt
haben.

86. Sitzung, 3. Dezember 1964, Ziirich

Der Kantonalvorstand beschliesst, eine durch den Pri-
sidenten verfasste Wegleitung zur neuen Lohnabrech-
nungsart des Kantons im Vereinsorgan erscheinen zu
lassen.

Der Kantonalprisident hat an einer Veranstaltung
der Vereinigung «Jugend und Film» teilgenommen.

Die Anfrage eines Kollegen iiber die Vor- und Nach-
teile von Ruhegehalt und Versicherung lost eine Diskus-
sion aus. Es wird beschlossen, im «Pidagogischen Be-
obachter» einen Artikel zu dem Thema erscheinen zu
lassen.

Im Anschluss an die Kapitelsversammlung in Uster
sprach der Prisident des ZKLV iiber die Revision der
Besoldungen und der Beamtenversicherungskasse.

An einer vom Synodalvorstand einberufenen Kon-
ferenz zur Besprechung des Lehrplanentwurfes der
Primarschule, an der auch drei Mitglieder des KV teil-
nahmen, wurde der Vorlage ausnahmslos zugestimmt.

K-li

Redaktion des «Pidagogischen Beobachters»: Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, 8049 Ziirich

238



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 19. Februar 1965, Nummer 4

